
— der beschuldigte Bürger Angehöriger 
eines bewaffneten Organs geworden ist,

— eine Strafsache übergeben wurde, die 
nach den Bestimmungen der StPO vor
läufig oder endgültig einzustellen war, 
z. B. bei längerer schwerer Erkrankung 
des Beschuldigten, oder weil gegen 
einen jugendlichen Täter bereits aus
reichende Erziehungsmaßnahmen ge
mäß § 67 StGB eingeleitet wurden,

— Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit 
des beschuldigten Bürgers bestehen,

— das gesellschaftliche Gericht in Vorbe
reitung öder Durchführung der Bera
tung von weiteren, bisher nicht aufge
klärten Straftaten des Beschuldigten er
fährt.
Der Einspruch ist bis zum Abschluß der 

Beratung des gesellschaftlichen Gerichts 
möglich. Er ist schriftlich und begründet 
beim übergebenden Organ einzulegen.

Stellt dieses bei der nochmaligen Prü
fung der Sache fest, daß die Voraussetzun
gen der Übergabe nicht gegeben waren, 
hat es die Übergabeentscheidung aufzuhe
ben. Anderenfalls bestätigt es die Über
gabe. Diese Bestätigung ist dann für das 
gesellschaftliche Gericht verbindlich (§ 60 
Abs. 2 StPO, § 27 Abs. 2 KKO, § 25 Abs. 2 
SchKO).

10.3.
Vorbereitung und Durchführung 
der Beratung und Entscheidung

Die Vorbereitung der Beratung beginnt 
damit, daß sich die Mitglieder des gesell
schaftlichen Gerichts auf der Grundlage 
der Übergabeentscheidung mit dem Sach
verhalt vertraut machen. Der Vorsitzende 
des gesellschaftlichen Gerichts bzw. der 
mit der Leitung der Beratung Beauftragte 
legt gemeinsam mit den anderen Mitglie
dern fest, welche Maßnahmen getroffen 
werden müssen, damit in der Beratung der 
Sachverhalt und die strafrechtliche Ver
antwortlichkeit festgestellt werden kön
nen. Er bestimmt den Termin für die Be
ratung, die spätestens drei Wochen nach 
Eingang der Übergabeentscheidung statt
finden soll, und legt fest, wer einzuladen 
ist. Ort und Zeit müssen spätestens fünf

Tage vor der Beratung bekanntgegeben 
werden.

Dem beschuldigten Bürger sind mit der 
Einladung zur Beratung die Beschuldigung 
und der wesentliche Inhalt der Ubergabe
entscheidung bekanntzumachen. Wenn An
trag auf Ersatz des angerichteten Schadens 
gestellt worden ist, muß auch dieser über
mittelt werden.

Zur Beratung sind ferner insbesondere 
die in der Übergabeentscheidung genann
ten Zeugen und der Geschädigte einzula
den.

Von der Übergabe an die Konfliktkom
mission sind auch der zuständige Vorsit
zende der BGL bzw. AGL und das Arbeits
kollektiv des beschuldigten Bürgers zu in
formieren. Sie sind ebenfalls zur Beratung 
einzuladen. Zur Vorbereitung der Bera
tung des gesellschaftlichen Gerichts sollte 
das Arbeitskollektiv zum Verhalten des 
Täters, zu seiner Person, zu den Ursachen 
und Bedingungen des Vergehens Stellung 
nehmen. Das Kollektiv sollte auch Vor
schläge für eine eventuelle erzieherische 
Einwirkung und zur Beseitigung festge
stellter Ursachen und Bedingungen unter
breiten.

Die Beratung ist das Kernstück der Tä
tigkeit gesellschaftlicher Gerichte. In ihr 
wird erzieherisch auf den beschuldigten 
Bürger eingewirkt. Die gesellschaftlichen 
Gerichte haben die Aufgabe, in der Bera
tung den Sachverhalt festzustellen, der in 
der Übergabeentscheidung bezeichnet ist, 
die Persönlichkeit des beschuldigten Bür
gers tatbezogen einzuschätzen, Ursachen 
und Bedingungen des Vergehens aufzu
decken sowie sich mit ihnen auseinander
zusetzen. Die Beratung muß die Grund
lagen für die Entscheidung über das Vor
liegen der strafrechtlichen Verantwort
lichkeit, die Notwendigkeit von Erzie
hungsmaßnahmen sowie von Maßnahmen 
zur Beseitigung von Ursachen und Bedin
gungen des Vergehens (z. B. für Empfeh
lungen gemäß § 21 GGG) schaffen.

Charakteristisch für die Beratung der 
gesellschaftlichen Gerichte ist das gemein
same aktive Bemühen aller Anwesenden 
um die Lösung des Konflikts.

Jedes gesellschaftliche Gericht legt den 
Ablauf der Beratung eigenverantwortlich 
fest. Sie beginnt in der Regel mit der
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